
DI (FH) NIKOLAUS KARNER 
Mühlgraben 8 
8773 Kammern 
+43 664 88383858 
office@svkarner.com 
www.svkarner.com 
ATU 75040607 
​ ​  ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 

Kammern, am 24.09.2025 
 

GA-Nr. 2025-09 
IV Tatzl KG-01 
 
 

SCHÄTZWERTGUTACHTEN 
- 

VERKEHRSWERT 

 
Insolvenzverfahren:​​ Tatzl KG 

Bahnstraße 6a 
8132 Pernegg 
FN 136545 b 

 
 

Insolvenzverwalter: ​​ Herr Mag. Thomas Böchzelt 
​ ​ ​ ​ Rechtsanwalt 
​ ​ ​ ​ Krottendorfergasse 4 
​ ​ ​ ​ 8700 Leoben 

 
 

Aktenzeichen:​ ​ 18 S 65/25x des LG Leoben 

 
 

VERKEHRSWERT gesamt € 48.077,00,-- 
(achtundvierzigtausendsiebenundsiebzig EURO) 
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1.​ Auftrag 
Der Masseverwalter Herr RA Mag. Thomas Böchzelt veranlasst die Inventarisierung 

und Bewertung des beweglichen Sachanlage- und Umlaufvermögens nach § 96 der 

IO.  

 

2.​ Gegenstand des Gutachtens 
Befundaufnahme und Bewertung des gesamten beweglichen Sachanlage- und 

Umlaufvermögens am Betriebsstandort in 8132 Pernegg - Bahnstraße 6a. 

 

3.​ Unterlagen, Informationen, Indikatoren, etc. 
Die folgenden Informationen und Parameter dienen als Grundlage für die Erstellung 

des Schätzwertgutachtens: 

 

a.​ Befundaufnahme am 22.09.2025 

b.​ Anlagenverzeichnis 01.01.2024 bis 31.12.2024 

c.​ Aktuelle Rohstoff Indikatoren (z.B. Goldpreis, Silber, Kupfer, Stahl, 

Metallschrott, Öl, Kunststoff, etc.) 

d.​ Bewertungsplattformen vergangener Verkäufe  (z.B. Autopreisspiegel) 

e.​ Auktionsergebnisse ähnlicher Versteigerungen 

f.​ Internetrecherche, Marktbeobachtungen, Erfahrungswerte 

g.​ Preis- und Marktanalysen über Warengruppen spezifische 

Auktionsplattformen- und Händler 

 

 

4.​ Zweck 
Der Zweck des vorliegenden Gutachtens liegt in der Inventarisierung und Schätzung 

des beweglichen Anlage- und/oder Umlaufvermögens. Das Gutachten dient dem 

Auftraggeber zur aktuellen Wertermittlung der inventarisierten Objekte und deren 

weiteren Verfahrens- Maßnahmen. 
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5.​ Verwendung des Gutachtens 
Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den Auftraggeber und seinen 

definierten Zweck bestimmt. 
 

6.​ Gültigkeit 
Die Gültigkeit des vorliegenden Schätzwertgutachtens beläuft sich auf maximal 3 

Monate. Gründe dafür sind unter anderem die immer schneller werdende 

Veränderung der makro- und mikroökonomischen Umwelt, Markttrends/-situationen 

und -bewegungen, der Demografische Wandel, Digitalisierung, etc.  
​ ​ ​ ​ ​  

7.​ Bewertungsstichtag 
Der Bewertungsstichtag definiert jenen Tag, an dem die begutachteten und 

inventarisierten Objekte bewertet wurden. 
  

8.​ Befundaufnahme 
Die Befundaufnahme wurde an folgendem Tag und Standort durchgeführt: 

 
 

Datum: 22.09.2025 
Standort: Bahnstraße 6a, 8132 Pernegg 

 

 

 

Anwesend:​ Herr Andreas Tatzl (Schuldner) 
                      Herr DI (FH) Nikolaus Karner (Sachverständiger)                              
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9.​ Hinweise 
Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige bestätigt hiermit, 

dass es zu keiner der beteiligten Personen, Firmen oder dem Auftraggeber ein 

Naheverhältnis gibt sowie keine Befangenheitsgründe vorliegen. 
 

10.​ Räumung 
Alle Kosten, die im Zuge der Räumung (z.B. Demontage, Ausbringung, Transport, 

Equipment, Lagerung, Rückbau, Entsorgung, etc.) anfallen, werden bei der 

Ermittlung der Schätzwerte nicht berücksichtigt. Es wird eine Besichtigung vor Ort 

empfohlen, um sich selbst einen Eindruck über die vorliegende Räumungs Situation 

zu verschaffen. 

 

11.​Begriffsdefinitionen 
 

a.​ Verkehrswert 
Der Verkehrswert (gemeine Wert) ist der geschätzte Marktwert eines 

Vermögenswerts, insbesondere einer Immobilie, eines Fahrzeugs oder eines 

anderen wirtschaftlichen Guts, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er repräsentiert den 

Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen und den ein Verkäufer bereit ist zu 

akzeptieren, wenn keine ungewöhnlichen Umstände vorliegen und beide Parteien 

informiert und rational handeln. 

 

b.​ Liquidationswert 
Der Liquidationswert (Zerschlagungswert) ist der geschätzte Wert eines 

Vermögenswerts, wenn er schnell und unter Bedingungen verkauft wird, bei denen 

der Verkäufer gezwungen ist, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Dieser Wert 

berücksichtigt oft den Verkauf von Vermögenswerten in einem beschleunigten 

Verkaufsprozess, wie einer Insolvenz oder einer Liquidation, bei der die Zeitspanne 

für den Verkauf begrenzt ist. Der Liquidationswert liegt normalerweise unter dem 

Marktwert oder dem Verkehrswert des Vermögenswerts, da Käufer in Liquidation 

Situationen oft davon profitieren, dass die Verkäufer den Vermögenswert schnell 

veräußern müssen. 
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c.​ Vermögen 

Vermögen bezieht sich auf den Gesamtwert aller materiellen und finanziellen Güter, 

die eine Einzelperson, ein Unternehmen oder eine Institution besitzt. Es umfasst 

alles, was von wirtschaftlichem Wert ist und dazu verwendet werden kann, 

Verbindlichkeiten zu begleichen, Investitionen zu tätigen oder andere finanzielle 

Ziele zu erreichen 
d.​ Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen, auch als Sachanlagevermögen oder Investitionsvermögen 

bezeichnet, ist ein Begriff aus der Bilanzierung und bezieht sich auf die langfristigen 

Vermögenswerte eines Unternehmens, die für den operativen Geschäftsbetrieb 

verwendet werden. Das Anlagevermögen besteht aus den materiellen und 

immateriellen Vermögenswerten, die voraussichtlich länger als ein Jahr im 

Unternehmen verbleiben und nicht für den Verkauf bestimmt sind. Es dient dazu, die 

Produktions- und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu unterstützen. 
 

e.​ Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen ist ein Begriff aus der Bilanzierung und bezieht sich auf die 

Vermögenswerte eines Unternehmens, die voraussichtlich innerhalb eines 

Geschäftsjahres in Bargeld umgewandelt oder verbraucht werden. Es umfasst 

Vermögenswerte, die kurzfristig gehalten und im normalen Geschäftsbetrieb 

verwendet werden, um Einnahmen zu generieren. Das Umlaufvermögen dient dazu, 

den laufenden Betrieb und die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu 

unterstützen. 

 
f.​ Anlagenverzeichnis 

Ein Anlagenverzeichnis ist ein Dokument, das alle wichtigen Informationen über die 

Vermögenswerte (Anlagevermögen) eines Unternehmens oder einer Organisation 

enthält. Es wird in der Buchhaltung und Finanzberichterstattung verwendet, um eine 

detaillierte Aufzeichnung der langfristigen Vermögenswerte, wie Gebäude, 

Maschinen, Ausrüstungen und immaterielle Vermögenswerte zu führen. 
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g.​ Inventur-/ Lagerliste 

Eine Inventur- oder Lagerliste ist eine Aufzeichnung oder ein Dokument, das alle 

physischen Bestände, Produkte oder Waren enthält, die sich in einem Lager, einer 

Einrichtung oder an einem bestimmten Standort befinden. Diese Liste dient dazu, 

den Überblick über die verfügbaren Lagerbestände zu behalten und die 

Bestandskontrolle zu erleichtern. 

 

h.​ Fahrnisse 
Der Begriff "Fahrnisse" bezieht sich auf bewegliche Vermögenswerte oder 

persönliches Eigentum. Fahrnisse sind physische Güter oder Besitztümer, die von 

einer Person, einem Unternehmen oder einer Institution besessen oder benutzt 

werden. 
 

i.​ Posten oder Konvolut 
Ein “Posten” oder ein Konvolut bezieht sich in der Regel auf eine Sammlung oder 

Gruppe von Gegenständen oder Artikeln, die zusammen in einem Paket, einer 

Lieferung oder einem Verkauf angeboten werden. 

 

12.​ Sachverständigen Haftung 

Allgemeines: 

Die in diesem Gutachten angegebenen Schätzwerte basieren auf der Annahme, 

dass keine Reparaturen oder wesentlichen Mängel und Schäden an den in diesem 

Gutachten aufgeführten beweglichen Gütern und Fahrzeugen durchgeführt wurden, 

sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Falls sichtbare Mängel und Schäden 

bei der Begutachtung erkannt wurden, wurden diese notiert. 

Es wird jedem potenziellen Käufer empfohlen, die Fahrnisse persönlich zu 

begutachten, bevor sie ein Kaufangebot abgeben. Insbesondere bei laufenden 

Betrieben können nach der Befundaufnahme optische und/oder technische Mängel 

auftreten. Bei Baumaschinen, Kraftfahrzeugen, Stapler und Bearbeitungsmaschinen 

können die Kilometerstände oder/und Betriebsstundenzähler von den in diesem 
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Gutachten angegebenen Beschreibungen abweichen, insbesondere aufgrund des 

weiteren Betriebs der Fahrzeuge oder Maschinen nach der Befundaufnahme. 

Technische Daten wurden während der Inventarisierung ermittelt, basierend auf den 

Angaben der beteiligten Personen oder den vorgelegten Unterlagen. Es wurden 

keine Funktionstests an den in diesem Gutachten aufgeführten Objekten 

durchgeführt. Daher gewährt dieses Gutachten keine Garantie in Bezug auf den 

Zustand oder die Funktionalität der Objekte. Der Sachverständige übernimmt keine 

Gewährleistung oder Haftung für versteckte Mängel.  

Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, und Instrumente wurden ohne 

technische Hilfsmittel überprüft. Es wurden die Objekte durch Augenschein 

begutachtet, jedoch keine Funktionsprüfung durchgeführt. 

Die in diesem Gutachten aufgeführten Schätzwerte beziehen sich auf 

Netto-Angaben (exklusive Mehrwertsteuer). Eine Ausnahme stellen alle 

Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen dar, welche nicht in der Liste des BMF für 

vorsteuerabzugsberechtigte Kleinlastkraftwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen und 

Kleinbusse aufgelistet sind. Diese Fahrzeuge werden in Bruttoangaben (inklusive 

Mehrwertsteuer) bewertet.  

Fahrzeuge: 

Bei der Schätzung von Kraftfahrzeugen wird von einer vollständigen Datenbasis 

ausgegangen, d.h. das Vorhandensein von wichtigen Dokumenten wie 

Zulassungsschein, COC- Papiere, Auszug aus der Genehmigungsdatenbank und 

mindestens ein Fahrzeugschlüssel wird vorausgesetzt. Typenscheine werden in der 

Regel aufgrund der Eigentumsverhältnisse von Leasing- und 

Finanzierungsgesellschaften sowie Vermieter nicht eingesehen. 

Der Sachverständige ist bei Schreib- und Eintragungsfehler von Fahrzeugdaten 

durch Behörden von der Haftung ausgeschlossen. 
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Die Befundaufnahme und Bewertung wird ohne technische Hilfsmittel (Analysegerät, 

Hebebühne, Prüfstände, etc.) durchgeführt, der technische Zustand wird dadurch 

nicht überprüft. 

Es werden ausschließlich sichtbare optische Mängel im Gutachten angegeben. 

Die §57a Plakette (Pickerl) wird vom jeweiligen Fahrzeug abgelesen. 

Weißt das zu bewertende Fahrzeug eine gültige §57a Plakette auf,  wird vom 

Sachverständigen angenommen, dass sich das Fahrzeug in einem fahrbereiten 

Zustand befindet und die Kriterien der Verkehrstauglichkeit und -Sicherheit erfüllt.  

Hinweise von Schuldnern, Mitarbeitern und Auftraggebern bezüglich vorliegender 

Mängel werden bei der Befundaufnahme im Gutachten vermerkt. 

Maschinen: 
Bei der Bewertung von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen wird von einem 

funktionierenden und vollständigen System ausgegangen. 

Keine Gewähr für Funktion, verdeckte Mängel, Verkehrs- und Betriebssicherheit. 

Es werden Nachweise der verpflichtenden Überprüfungen (Prüfbücher etc.) und 

Einhaltung der Richtlinien zur EU-Konformität angenommen. Zugehöriges 

Equipment, Komponenten (z.B. Schaltschrank, Trafo, Maschinenkabeln, Aggregate, 

Absaugung, Split- Klimaanlage mit Innen- und Außengerät, Kühlhaus mit 

Kühlaggregat) und Zubehör sind der jeweiligen Maschine, Anlage oder Werkzeug 

zuzuordnen (z.B. 

Schleifmaschine/Schleifmittel,Drehmaschine/Zerspannungswerkzeuge, 

CNC-Bearbeitungszentrum/Werkzeugaufnahmen, etc.), sofern die Objekte/Posten 

nicht eigenständig im Gutachten ausgewiesen werden. 

Zu- und Ableitkabel zur Energieversorgung von Maschinen oder Anlagen,  sind der 

Haustechnik bzw. der Infrastruktur zuzuordnen und sind von der Bewertung 

ausgeschlossen. 
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EDV-Systeme: 
Bei der Schätzung von EDV (Smartphones, Tablets, Notebooks, PC- Anlagen, 

USV-Anlagen, Festplatten, Sticks, Serveranlagen und sonstiger Hardware, wird von 

einer konformen Löschung der Daten unter den geltenden gesetzlichen Vorschriften 

ausgegangen. Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf EDV- Hardware.  

Software, Lizenzen, Patente und anfallende Löschungs- bzw. Übertragungskosten 

werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. In Bezug auf Geräte der Marke 

APPLE wird die Bewertung unter der Annahme einer korrekten Rücksetzung der 

Cloud Anmeldung durchgeführt.  

Hausrat: 
Besonders bei der Bewertung von Wohnungs-Inhalten, Aufenthaltsräumen und 

Büros mit diversen gebrauchten Kleidungsstücken wird darauf hingewiesen, dass 

gebrauchte Kleidungsstücke sehr schwer zu verkaufen sind und der erzielbare Erlös 

in keiner Relation zum Aufwand der Schätzung steht und daher nicht bewertet wird. 
 
 

13.​ Fernschätzung 
In Ausnahmefällen ist eine persönliche Befundaufnahme vor Ort durch den 

Sachverständigen nicht möglich. Insbesondere wenn sich bestimmte Fahrnisse an 

einem anderen Ort abweichend vom Firmensitz befinden. 

 

Situationsbedingt bezieht sich der Sachverständiger in der Regel auf übermittelte 

Dokumente wie Fotos, Beschreibungen, Typenscheine, Zulassungsscheine, 

Maschinenbücher, Anlagenverzeichnis, etc, um die Fahrzeuge und Fahrnisse 

trotzdem zu bewerten. Wird eine Bewertung aus der Ferne durchgeführt, wird das 

jeweilige Objekt im Gutachten mit dem Hinweis auf "Fernschätzung" 

gekennzeichnet. Der Sachverständiger haftet weder für das tatsächliche physische 

Vorhandensein der Fahrnisse oder Fahrzeuge noch können optische oder 

technische Schäden und Mängel festgestellt werden. 
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14.​ Befund 
Die vorliegende Bewertung bezieht sich auf das bewegliche Sachanlage- und 

Umlaufvermögen der Firma Tatzl KG am Betriebsstandort in 8132 Pernegg - 

Bahnstraße 6a. 

 

Für Auskünfte und Informationen stand Herr Andreas Tatzl zur Verfügung. 

 

Die ermittelten Verkehrswerte beziehen sich auf eine Bewertung unter der 

Voraussetzung einer Fortführung des Betriebs und den Verbleib der beweglichen 

Objekte an Ort und Stelle. 

 

Die ermittelten Liquidationswerte verstehen sich als Zerschlagungswerte bzw. 

Händlereinkaufspreise unter einer raschen Verwertung der Objekte hinweg vom 

Firmenstandort. 
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15.​ Zusammenfassung der Schätzwerte 
 
 

VERKEHRSWERT gesamt € 48.077,00,-- 
(achtundvierzigtausendsiebenundsiebzig EURO) 

 

 

 
Die im Gutachten angeführten Schätzwerte für Fahrnisse, Baumaschinen, LKWs, Auflieger, 

Busse, Anhänger, Kleinkraftwagen, Kastenwagen, Kleinbusse und Pritschenwagen sind als 

Netto-Werte zu verstehen (exklusive Umsatzsteuer). 

 

PKWs und Motorräder gelten als Ausnahme, sofern sie nicht in der Liste des 

Bundesministeriums für Finanzen (BMF) - Liste der vorsteuerabzugsberechtigten 

Kleinlastkraftwagen, Kastenwagen, Pritschenwagen und Kleinbusse (Klein-Autobusse) 

aufgelistet sind. In diesen Fällen ist keine Umsatzsteuer auszuweisen. 

 

Bei PKWs, welche in der genannten Liste des BMF gelistet sind, sowie alle Mietwagen, Taxi- 

und Fahrschulfahrzeuge, verstehen sich die Schätzwerte als Netto-Werte (exklusive 

Umsatzsteuer). 

 

 

 

 

 

Kammern, am 24.09.2025​ ​ ​ ​ ​ ​ Der Sachverständige 
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IMG_4848.JPG IMG_4850.JPG IMG_4854.JPG IMG_4855.JPG



IMG_4857.JPG IMG_4860.JPG IMG_4863.JPG IMG_4865.JPG

IMG_4866.JPG IMG_4867.JPG IMG_4868.JPG IMG_4870.JPG

IMG_4872.JPG IMG_4875.JPG IMG_4877.JPG IMG_4878.JPG

IMG_4879.JPG IMG_4881.JPG IMG_4882.JPG IMG_4883.JPG

IMG_4884.JPG IMG_4886.JPG IMG_4888.JPG IMG_4889.JPG



IMG_4890.JPG IMG_4893.JPG IMG_4894.JPG IMG_4897.JPG

IMG_4898.JPG IMG_4904.JPG IMG_4905.JPG IMG_4906.JPG

IMG_4907.JPG IMG_4910.JPG IMG_4914.JPG IMG_4917.JPG

IMG_4918.JPG IMG_4919.JPG IMG_4922.JPG IMG_4926.JPG

IMG_4929.JPG IMG_4931.JPG IMG_4933.JPG IMG_4934.JPG



IMG_4935.JPG IMG_4936.JPG IMG_4937.JPG IMG_4938.JPG

IMG_4939.JPG IMG_4940.JPG IMG_4941.JPG IMG_4942.JPG

IMG_4946.JPG IMG_4947.JPG IMG_4948.JPG IMG_4949.JPG

IMG_4954.JPG IMG_4955.JPG IMG_4956.JPG IMG_4961.JPG

IMG_4962.JPG IMG_4963.JPG IMG_4964.JPG IMG_4968.JPG



IMG_4972.JPG IMG_4973.JPG IMG_4974.JPG IMG_4975.JPG

IMG_4981.JPG IMG_4985.JPG IMG_4989.JPG IMG_4990.JPG

IMG_4991.JPG IMG_4993.JPG IMG_4994.JPG IMG_4995.JPG

IMG_4997.JPG IMG_5002.JPG IMG_5006.JPG IMG_5008.JPG

IMG_5009.JPG IMG_5010.JPG IMG_5011.JPG IMG_5013.JPG



IMG_5017.JPG IMG_5018.JPG IMG_5019.JPG IMG_5020.JPG

IMG_5021.JPG IMG_5022.JPG IMG_5023.JPG IMG_5024.JPG

IMG_5028.JPG IMG_5029.JPG IMG_5031.JPG IMG_5033.JPG

IMG_5034.JPG IMG_5038.JPG IMG_5043.JPG IMG_5044.JPG

IMG_5046.JPG IMG_5050.JPG IMG_5054.JPG IMG_5055.JPG



IMG_5059.JPG IMG_5060.JPG IMG_5066.JPG IMG_5070.JPG

IMG_5071.JPG IMG_5075.JPG IMG_5077.JPG IMG_5079.JPG

IMG_5083.JPG IMG_5084.JPG IMG_5085.JPG IMG_5086.JPG

IMG_5090.JPG IMG_5091.JPG IMG_5092.JPG IMG_5093.JPG

IMG_5094.JPG IMG_5095.JPG IMG_5100.JPG IMG_5104.JPG



IMG_5106.JPG IMG_5108.JPG IMG_5109.JPG IMG_5110.JPG

IMG_5114.JPG IMG_5115.JPG IMG_5116.JPG IMG_5117.JPG

IMG_5121.JPG IMG_5127.JPG IMG_5128.JPG IMG_5129.JPG

IMG_5134.JPG IMG_5135.JPG IMG_5140.JPG IMG_5141.JPG

IMG_5144.JPG IMG_5146.JPG IMG_5151.JPG IMG_5152.JPG



IMG_5156.JPG IMG_5158.JPG IMG_5159.JPG IMG_5160.JPG

IMG_5165.JPG IMG_5166.JPG IMG_5167.JPG IMG_5168.JPG

IMG_5169.JPG IMG_5170.JPG IMG_5174.JPG IMG_5178.JPG

IMG_5180.JPG IMG_5181.JPG IMG_5182.JPG IMG_5183.JPG

IMG_5184.JPG IMG_5185.JPG IMG_5187.JPG IMG_5188.JPG



IMG_5189.JPG IMG_5190.JPG IMG_5191.JPG IMG_5192.JPG

IMG_5193.JPG IMG_5194.JPG IMG_5195.JPG IMG_5197.JPG

IMG_5199.JPG IMG_5200.JPG IMG_5201.JPG IMG_5203.JPG

IMG_5204.JPG IMG_5205.JPG IMG_5207.JPG IMG_5208.JPG

IMG_5213.JPG IMG_5218.JPG IMG_5222.JPG IMG_5225.JPG



IMG_5226.JPG IMG_5227.JPG IMG_5229.JPG IMG_5231.JPG

IMG_5233.JPG IMG_5234.JPG IMG_5238.JPG IMG_5242.JPG

IMG_5243.JPG IMG_5245.JPG IMG_5246.JPG IMG_5247.JPG

IMG_5248.JPG IMG_5251.JPG IMG_5252.JPG IMG_5253.JPG

IMG_5255.JPG IMG_5256.JPG IMG_5258.JPG IMG_5260.JPG



IMG_5261.JPG IMG_5262.JPG IMG_5263.JPG IMG_5264.JPG

IMG_5265.JPG IMG_5266.JPG IMG_5268.JPG IMG_5269.JPG

IMG_5271.JPG IMG_5274.JPG IMG_5275.JPG IMG_5276.JPG

IMG_5277.JPG IMG_5278.JPG IMG_5282.JPG IMG_5283.JPG

IMG_5284.JPG IMG_5286.JPG IMG_5287.JPG IMG_5289.JPG



IMG_5291.JPG IMG_5292.JPG IMG_5294.JPG IMG_5296.JPG

IMG_5297.JPG IMG_5298.JPG IMG_5299.JPG IMG_5300.JPG

IMG_5302.JPG IMG_5303.JPG IMG_5304.JPG IMG_5305.JPG

IMG_5306.JPG IMG_5307.JPG IMG_5308.JPG IMG_5309.JPG

IMG_5313.JPG IMG_5314.JPG IMG_5315.JPG IMG_5317.JPG



IMG_5319.JPG IMG_5321.JPG IMG_5322.JPG IMG_5323.JPG

IMG_5324.JPG IMG_5325.JPG IMG_5326.JPG IMG_5327.JPG

IMG_5334.JPG IMG_5336.JPG IMG_5337.JPG IMG_5338.JPG

IMG_5339.JPG IMG_5340.JPG IMG_5341.JPG IMG_5343.JPG

IMG_5344.JPG IMG_5345.JPG IMG_5346.JPG IMG_5347.JPG



IMG_5348.JPG IMG_5349.JPG IMG_5350.JPG IMG_5351.JPG

IMG_5352.JPG IMG_5353.JPG IMG_5355.JPG IMG_5357.JPG

IMG_5362.JPG IMG_5363.JPG IMG_5365.JPG IMG_5366.JPG

IMG_5368.JPG IMG_5370.JPG IMG_5374.JPG IMG_5376.JPG

IMG_5378.JPG IMG_5380.JPG IMG_5384.JPG IMG_5385.JPG



IMG_5387.JPG IMG_5388.JPG IMG_5389.JPG IMG_5390.JPG

IMG_5392.JPG IMG_5393.JPG IMG_5394.JPG IMG_5398.JPG

IMG_5399.JPG IMG_5401.JPG IMG_5402.JPG IMG_5403.JPG

IMG_5404.JPG IMG_5405.JPG IMG_5406.JPG IMG_5407.JPG

IMG_5408.JPG IMG_5409.JPG IMG_5411.JPG IMG_5412.JPG



IMG_5413.JPG IMG_5414.JPG IMG_5415.JPG IMG_5416.JPG

IMG_5419.JPG IMG_5420.JPG IMG_5421.JPG IMG_5422.JPG

IMG_5423.JPG IMG_5424.JPG IMG_5425.JPG IMG_5426.JPG

IMG_5433.JPG IMG_5435.JPG IMG_5438.JPG IMG_5441.JPG

IMG_5442.JPG IMG_5445.JPG IMG_5446.JPG IMG_5448.JPG



IMG_5449.JPG IMG_5451.JPG IMG_5452.JPG IMG_5453.JPG

IMG_5454.JPG IMG_5457.JPG IMG_5458.JPG IMG_5463.JPG

IMG_5464.JPG IMG_5467.JPG IMG_5470.JPG IMG_5475.JPG

IMG_5476.JPG IMG_5477.JPG IMG_5479.JPG IMG_5480.JPG

IMG_5481.JPG IMG_5482.JPG IMG_5483.JPG IMG_5484.JPG



IMG_5485.JPG IMG_5490.JPG IMG_5491.JPG IMG_5492.JPG

IMG_5493.JPG IMG_5497.JPG IMG_5498.JPG IMG_5499.JPG

IMG_5500.JPG IMG_5501.JPG IMG_5502.JPG IMG_5503.JPG

IMG_5504.JPG
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